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Vorgesehene Änderungen des bisherigen Satzungstextes 

der Entwässerungssatzung 
 

 
Satzungstext 
 
 
Artikel I 
 
§ 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Darüber hinaus ist der Anschluss des Nie-
derschlagswassers nicht ausgeschlossen, 
wenn die Gemeinde von der Möglichkeit des 
§ 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW Gebrauch 
macht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erläuterungen 
 
 
 
 
 
 
Aus § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW ergibt 
sich, dass die Gemeinde auf die Abwasser-
überlassungspflicht für Niederschlagswas-
ser (§ 53 Abs. 1 c LWG NRW) unter den 
dort genannten Voraussetzungen verzichten 
kann, wenn das Niederschlagswasser be-
reits der öffentlichen Abwasseranlage zuge-
führt wurde, eine ordnungsgemäße Beseiti-
gung oder Verwendung des Niederschlags-
wassers aber durch den Nutzungsberechtig-
ten des Grundstücks sichergestellt ist, was 
im Einzelfall auch unter haftungsrechtlichen 
Gesichtspunkten sorgfältig zu prüfen ist.  
 
Wichtig ist, dass das Anschlussrecht nicht 
ausgeschlossen wird, wenn die Gemeinde 
auf die Abwasserüberlassung ganz oder 
teilweise verzichtet, denn dann könnte sie 
mangels eines Anschlussrechtes auch kei-
nen Kanalanschlussteilbeitrag für die Ablei-
tungsmöglichkeit von Niederschlagswasser 
mehr erheben, wenn z. B.ein Regenwasser-
kanal vor dem Grundstück liegt. Im Übrigen 
hat dass OVG NRW (Beschluss vom 
31.1.2007-Az.: 15 A 150/05-, Urteil vom 
22.1.2008-Az.: 15 A 488/05) klargestellt, 
dass trotz eines Verzichtes nach  
§ 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW die Abwas-
serbeseitigungspflicht bei der Gemeinde 
bleibt. Auch deshalb muss das Anschluss-
recht fortbestehen, um gegebenenfalls den 
Verzicht zu widerrufen. 
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Satzungstext 
 
 
Artikel II 
 
§ 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn 
folgende Richtwerte der DWA, der Deut-
schen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V., hier das Merkblat-
tes DWA M 115 und der Abwasserverord-
nung an der Übergabestelle zur öffentlichen 
Abwasseranlage nicht überschritten sind: 
1) Allgemeine Parameter 
Temperatur    35°C 
pH-Wert            6,5-10,0 
Absetzbare Stoffe     10ml/l nach 0,5 Std.  
2) Organische Stoffe und Stoffkenngrö-
ßen 
Schwerflüchtige lipophile Stoffe       300 mg/l 
Kohlenwasserstoffindex, gesamt     100 mg/l 
Kohlenwasserstoff    20 mg/l 
Adsorbierbare organisch gebun- 
dene Halogene (AOX)     1 mg/l 
Leichtflüchtige halogenierte  
Kohlenwasserstoffe (LHKW)   0,5 mg/l 
Phenolindex, wasserdampfflüssig   100 mg/l 
Organisch halogenfreie  
Lösemittel                               10g/l als TOC 
3) Metalle und Metalloide 
Antimon (Sb)    0,5 mg/l 
Arsen (As)    0,5 mg/l 
Blei (Pb)    1    mg/l 
Cadmium (Cd)   0,5 mg/l 
Chrom (Cr)    1    mg/l 
Chrom-VI (Cr)    0,2 mg/l 
Cobalt (Co)    2    mg/l 
Kupfer (Cu)    1    mg/l 
Nickel (Ni)    1    mg/l 
Quecksilber (Hg)   0,1 mg/l 
Vanadium (V)          - 
Zinn (Sn)    5    mg/l 
Zink (Zn)    5    mg/l 
4) Weitere organische Stoffe 
Stickstoff aus Ammonium und 
Ammoniak (NH4-N + NH3-N)          200 mg/l 
Stickstoff aus Nitrit (NO2-N)   10 mg/l 
Cyanid, leicht freisetzbar     1 mg/l 
Sulfat (SO4)             600 mg/l 
Sulfid (S²-), leicht freisetzbar  
(DIN 38405-D 27)      2 mg/l 
Fluorid (F), gelöst    50 mg/l 
Phosphor, gesamt    50 mg/l 

Erläuterungen 
 
 
 
 
 
 
Maßgeblich für die Auswahl der Parameter 
und die Grenzwerte sind die Notwendigkei-
ten des Betriebes der öffentlichen Abwas-
seranlage, wie sie sich aus den Schmutz-
zwecken des § 7 Absatz 1 der Satzung er-
geben. Diese Schutzzwecke müssen sich im 
Rahmen der ortsrechtlichen Kompetenz des 
Satzungsgebers halten. Das bedeutet dass 
sie nicht wasserrechtlicher natur sein dür-
fen, sondern sich auf die einrichtungsbezo-
genen Fragen beschränken müssen. In der 
Praxis lassen sich die beiden Bereiche 
selbstverständlich nicht immer sauber tren-
nen. Daher lehnen sich viele Gemeinden bei 
der Auswahl der Grenzwerte an das Regel-
werk der DWA (vormals: ATV-DVWK), ins-
besondere an das DWA-Merkblatt M 115 
„Einleiten von nicht häuslichem Abwasser“ 
(Teil 1 bis 3) an. Das ist inhaltlich durchaus 
empfehlenswert. 
 
Den Städten und Gemeinden ist an dieser 
Stelle wegen der möglichen weit reichenden 
Folgen einer nicht satzungskonformen Ein-
leitung von Abwasser (z.B. Schädigung der 
Biologie der Kläranlage mit der weiteren 
Folge einer erhöhten Abwasserabgabe) zu 
empfehlen, die Grenzwerte nach der Ab-
wasser-Verordnung und/oder die Werte des 
DWA Merkblattes M 115 insoweit textlich zu 
übernehmen, je nachdem wie dieses auf 
örtlicher Ebene angezeigt ist. Daneben kann 
es sich auch ergeben, dass die Einleitungs-
werte aus Einleitungsbescheiden Berück-
sichtigung finden müssen. Eine textliche 
Ausformulierung anstelle einer schlichten 
Verweisung ist ebenso im Hinblick auf ein 
ordnungsrechtliches Vorgehen gegen den 
Anschlussnehmer und der etwaigen, späte-
ren Geltendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen gegenüber diesem, empfeh-
lenswert. Aus diesem Grund verzichtet die 
Mustersatzung auch auf entsprechende 
Festlegungen. 
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Satzungstext 
 
5) Chemische und biochemische Wir-
kungskenngrößen 
Spontane Sauerstoffzehrung           100 mg/l 
Nitrifikationshemmung   20 % 
 
 
Eine Verdünnung oder Vermischung des 
Abwassers mit dem Ziel, diese Richtwerte 
einzuhalten, darf nicht erfolgen. Die Unter-
suchungsverfahren zur Bestimmung dieser 
Richtwerte sind entsprechend des Merkblat-
tes DWA M 115 – 2, Anhang A 2 als Deut-
sche Einheitsverfahren zur Wasser-, Ab-
wasser- und Schlammuntersuchung (DEV) 
durchzuführen. 
 
Artikel III 
 
§ 7 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gemeinde kann im Einzelfall Schad-
stofffrachten, Volumenstrom und/oder Kon-
zentration festlegen. Sie kann das Benut-
zungsrecht davon abhängig machen, dass 
auf dem Grundstück eine Vorbehandlung 
oder eine Rückhaltung und dosierte Einlei-
tung des Abwassers erfolgt. 
 
 
 
Artikel IV 
 
In § 14 Abs. 1 wird nach Satz 2 der folgende 
Satz 3 eingefügt: 
 
Besteht Anschluss- und Benutzungszwang 
an die öffentliche Abwasseranlage, gilt der 
Antrag mit der Aufforderung der Gemeinde 
den Anschluss vorzunehmen, als gestellt 
 
Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erläuterungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es besteht auch die Möglichkeit neben der 
Festlegung von Konzentrationen, Mengen-
beschränkungen oder Frachtgrenzen in all-
gemeiner Form in der Satzung festzulegen, 
sofern dies technisch, betrieblich oder aus 
ähnlichen Gründen geboten ist. 
 
 
 
 
 
 
Es ist ergänzt worden, dass der Antrag mit 
der Aufforderung der Gemeinde, den An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage 
vorzunehmen, als gestellt gilt, wenn und 
soweit Anschluss- und Benutzungszwang 
besteht. Hintergrund hierfür ist, dass in ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren durch Ver-
waltungsgerichte problematisiert wurde, 
dass die Gemeinde den Grundstückseigen-
tümer erst einmal auffordern muss, den An-
trag zu stellen, wenn er dieses nicht freiwillig 
macht. Dieses ist bei einem bestehenden 
Anschluss- und Benutzungszwang nicht 
nachvollziehbar und verhindert eine ord-
nungsgemäße sowie umweltgerechte Ab-
wasserbeseitigung, weil wertvolle Zeit ver-
streicht. Dieses gilt insbesondere bei defek-
ten Kleinkläranlagen oder abflusslosen Gru-
ben, wenn diese stillgelegt werden soll, weil 
nunmehr ein öffentlicher Kanal vor dem 
Grundstück liegt. 
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Satzungstext 
 
 
Artikel V 
 
§ 15 erhält folgende Fassung: 
 
(Abs. 1) Für die Dichtheitsprüfung privater 
Abwasserleitungen gelten die Bestimmun-
gen des § 61 a Abs. 3 bis Abs. 7 LWG 
NRW. Für welche Grundstücke und zu wel-
chem Zeitpunkt eine Dichtheitsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen durchzuführen 
ist, ergibt sich aus § 61 a Abs. 3 bis 6 LWG 
NRW sowie einer gesonderten Satzung der 
Gemeinde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Abs. 2) Die Dichtheitsprüfungen dürfen nur 
durch Sachkundige nach § 61 a Abs. 6 
LWG NRW durchgeführt werden. 
 
 
 
 
Artikel VI 
 
In § 21 Abs. 1 wird unter der Ziffer 11 einge-
fügt: 
 
§ 15 
Abwasserleitungen nicht nach § 61 a Abs. 4 
LWG NRW bei deren Errichtung oder Ände-
rung oder bei bestehenden Abwasserleitun-
gen bis zum 31.12.2015 auf Dichtigkeit prü-
fen lässt. 
 
 
Die bisherige Ziffer 11 wird Ziffer 12; die 
bisherige Ziffer 12 wird Ziffer 13 

Erläuterungen 
 
 
 
 
 
 
§ 61 a LWG NRW regelt die Maßgaben für 
private Abwasseranlagen. Die Vorschrift ist 
seit dem 31.12.2007 Bestandteil des Lan-
deswassergesetztes NRW (GB NRW 2007, 
S. 708ff.). Zugleich wurden durch die Vor-
schrift die Regelungen des § 45 Landes-
bauordnung NRW über die Dichtheitsprü-
fung von Abwasserleitungen in das Wasser-
recht überführt, da die Zielsetzung der Re-
gelung vorrangig dem Gewässerschutz zu-
zurechnen ist (LT-Drucksache 14/4835, S.  
103, 112). § 45 Landesbauordnung ist des-
halb ersatzlos aufgehoben worden. Die 
grundlegenden Reglungsinhalte des aufge-
hobenen § 45 LBauO NRW sind in § 61 a 
LWG NRW beibehalten worden, weil die 
baurechtlichen Regelungen schon seit län-
gerer Zeit Gegenstand des Vollzuges wa-
ren. Es genügt, in der Abwasserbeseiti-
gungssatzung auf den Regelungsgehalt des 
§ 61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW (Dichtheits-
prüfung für private Abwasserleitungen) hin-
zuweisen. 
 
 
Es wird auf die Sachkunde-Anforderungen 
hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Neu ist, dass in § 161 Abs. 1 Nr. 14 a LWG 
NRW bestimmt wird, dass ordnungswidrig 
handelt, wer Abwasserleitungen nicht nach 
§ 61 a Abs. 4 LWG NRW bei deren Errich-
tung oder Änderung oder bei bestehenden 
Abwasserleitungen bis zum 31.12.2015 auf 
Dichtigkeit prüfen lässt. Deshalb ist nur in-
soweit ein Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand 
aufzunehmen. 
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Satzungstext 
 
 
Artikel VII 
 
§ 21 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Ordnungswidrigkeiten nach dem Absatz 1 
und 2 werden mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 € geahndet. 
 
 
 
Artikel VIII 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 

Erläuterungen 
 

 
 
 
 
 
Die mögliche Höhe der Geldbuße folgt aus § 
17 Absatz 1 OWiG in Verbindung mit § 161 
Abs. 4 LWG NRW. 
 
 
 
 
 
Keine Erläuterungsnotwendigkeit 
 
 


